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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1985

Norm

EO §394

Rechtssatz

Durch Erwirkung der Untersagung einer Bauführung mittels einstweiliger Vorkehrung, die dem Gegner mangels

Rechtskraft der Baubewilligung schon nach den baurechtlichen Vorschriften untersagt war, hat die gefährdete Partei

nur eine Tätigkeit gehindert, die schon als solche rechtswidrig und verboten war.
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